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60/01 Arbeitsvertragsrecht

Norm

HBG §17 Abs1

HBG §17 Abs2

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung der Zivilgerichte hat nach der eindeutigen Regelung des § 17 Abs. 1 HBG der Hausbesorger

bei seiner Verhinderung auf seine Kosten für eine Vertretung durch eine andere geeignete Person zu sorgen. Es hat

also der Hausbesorger das Entgelt des Vertreters zu berichtigen, dessen Ersatz wiederum er nach § 17 Abs. 2 HBG von

seinem Dienstgeber begehren kann. Derselbe rechtliche und wirtschaftliche Erfolg kann auch dadurch hergestellt

werden, dass in Form einer Anweisung unmittelbare Geld:üsse vom Hauseigentümer an die Urlaubsvertreter erfolgen

(vgl. OGH 26.5.1999, 5 Ob 126/99m). Im Übrigen bewirken aber die von den Vertretern jeweils dem Hausbesorger

ausgestellten Bestätigungen keine unmittelbare Zahlungsp:icht des Hauseigentümers; der Hauseigentümer ist - im

Allgemeinen - nicht Dienstgeber des Vertreters (vgl. OGH 23.9.2010, 5 Ob 87/10w). Der Kostenersatz gebührt im

Nachhinein gegen Nachweis der Auslagen des Hausbesorgers für die Bestellung eines Vertreters, der es übernommen

hat, die für die Zeit der Abwesenheit des Hausbesorgers erforderlichen Arbeiten im Auftrag des Hausbesorgers zu

verrichten (vgl. OGH 2.7.2009, 6 Ob 87/09a).Nach der Rechtsprechung der Zivilgerichte hat nach der eindeutigen

Regelung des Paragraph 17, Absatz eins, HBG der Hausbesorger bei seiner Verhinderung auf seine Kosten für eine

Vertretung durch eine andere geeignete Person zu sorgen. Es hat also der Hausbesorger das Entgelt des Vertreters zu

berichtigen, dessen Ersatz wiederum er nach Paragraph 17, Absatz 2, HBG von seinem Dienstgeber begehren kann.

Derselbe rechtliche und wirtschaftliche Erfolg kann auch dadurch hergestellt werden, dass in Form einer Anweisung

unmittelbare Geld:üsse vom Hauseigentümer an die Urlaubsvertreter erfolgen vergleiche OGH 26.5.1999, 5 Ob

126/99m). Im Übrigen bewirken aber die von den Vertretern jeweils dem Hausbesorger ausgestellten Bestätigungen

keine unmittelbare Zahlungsp:icht des Hauseigentümers; der Hauseigentümer ist - im Allgemeinen - nicht Dienstgeber

des Vertreters vergleiche OGH 23.9.2010, 5 Ob 87/10w). Der Kostenersatz gebührt im Nachhinein gegen Nachweis der

Auslagen des Hausbesorgers für die Bestellung eines Vertreters, der es übernommen hat, die für die Zeit der

Abwesenheit des Hausbesorgers erforderlichen Arbeiten im Auftrag des Hausbesorgers zu verrichten vergleiche OGH

2.7.2009, 6 Ob 87/09a).
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